
Allgemeine Anmelde- und Teilnahme-
bedingungen für das Kursangebot 
der SVE Schwimmschule Lohkamp-
straße und Swatten Weg 

 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) Der Sportverein Eidelstedt Ham-
burg von 1880 e.V. ist Ausrichter der 
Schwimmschule in der Lohkamp-
straße und im Swatten Weg. Die 
nachfolgenden Allgemeinen An-
melde- und Teilnahmebedingungen 
(AAB) gelten für alle Kursangebote 
der SVE Schwimmschule Loh-
kampstraße 145, 22523 Hamburg 
und Swatten Weg 10, 22547 Ham-
burg (nachfolgend „SVE“) mit ihren 
Teilnehmern*innen (nachfolgend: 
„Teilnehmer“ genannt). 

(2) Die Kurse mit dem jeweiligen Leis-
tungsumfang werden auf der Web-
site SVE Schwimmschule (sve-
hamburg.de) in begrenzter Anzahl 
angeboten und durch einen Kurslei-
ter durchgeführt. Geringfügige Än-
derungen des Kursablaufes bleiben 
dem SVE vorbehalten. 

(3) Die dort angebotenen Kurse sind 
unverbindlich und freibleibend. 
Druckfehler und Irrtümer können 
nicht ausgeschlossen werden. 

§ 2 Anmeldung 

(1) Die Anmeldung erfolgt online unter 
SVE Schwimmschule (sve-ham-
burg.de) und stellt ein verbindliches 
Vertragsangebot dar. Das Angebot 
wird bei der Onlineanmeldung 
durch Übersendung per E-Mail ei-
ner Teilnahmebestätigung durch 
den SVE angenommen. Es obliegt 
der Risikosphäre des Teilnehmers, 
sicherzustellen, dass der Zugang 
der E-Mail nicht durch elektronische 
Maßnahmen verhindert wird. 

(2) Die Anmeldung kann nur durch ei-
nen Volljährigen oder den Erzie-
hungsberechtigten eines Teilneh-
mers erfolgen. Dieser bestätigt, mit 
der Buchung die Richtigkeit der an-
gegebenen Daten. 

(3) Mit der Anmeldung wird durch den 
Anmeldenden erklärt, dass der 

Teilnehmer kranken- und haftpflicht-
versichert, körperlich gesund und 
sportlich voll belastbar ist. Insbe-
sondere besteht die Pflicht des Teil-
nehmers bzw. dessen Erziehungs-
berechtigten, dem SVE mitzuteilen, 
wenn der Teilnehmer zur Einnahme 
bestimmter Medikamente verpflich-
tet ist, relevante Allergien oder An-
fallsleiden wie (z.B. epileptische An-
fälle) vorliegen. 

(4) Der zustande gekommene Vertrag 
ist personengebunden an den Teil-
nehmer bzw. den oder die Erzie-
hungsberechtigten des Teilnehmers 
und grundsätzlich nicht übertragbar. 

(5) Im Falle höherer Gewalt (z. B. Pan-
demien, Epidemien, behördliche 
Anordnungen, extreme Witterungs-
ereignisse, Naturkatastrophen, ge-
sundheitsrelevante Hygiene- und 
Sicherheitsumstände sowie Versor-
gungs- oder technische Störungen 
im Gebäude) oder im Falle unvor-
hersehbarer, notwendiger Bau-, 
Wartungs- oder Reparaturmaßnah-
men behält sich der SVE vor, ein-
zelne Kurstermine abzusagen. 

(6) Haben sich nicht mindestens acht 
Teilnehmer zu einem Kurs angemel-
det, behält sich der SVE vor, den 
Kurs kurzfristig abzusagen. Bereits 
geleistete Kursgebühren werden in 
diesem Fall erstattet. 

(7) Sollte sich nicht an die von der 
Schwimmschule vorgegebenen Bu-
chungsmodalitäten gehalten wer-
den, führt dies zum unmittelbaren 
Ausschluss aus dem gebuchten 
Kurs. 

§ 3 Zahlungsbedingungen 

Die Kursgebühr richtet sich nach dem je-
weils gebuchten Kurs und ist mit Übersen-
dung der Teilnahmebestätigung fällig. Der 
Einzug der Kursgebühr erfolgt direkt per 
SEPA-Einzugsverfahren. Im Falle einer 
verschuldeten Rücklastschrift werden die 
uns dadurch entstandenen Bankgebühren 
weiterberechnet. Dem Teilnehmer bleibt 
der Nachweis, dass dem SVE ein Aufwand 
nicht oder nur in geringerer Höhe entstan-
den ist. 

Kein Widerrufsrecht für Eventbuchun-
gen mit einem spezifischen Termin. 
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Für sonstige Verträge zur Erbringung 
von Dienstleistungen in Zusammen-
hang mit Freizeitbestätigungen, in de-
nen der Vertrag für die Erbringung einen 
spezifischen Termin oder Zeitraum vor-
sieht (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB) besteht 
kein Widerrufsrecht. Jede Buchung ei-
nes Events (z.B. Schwimmschule beim 
SVE) unter Vereinbarung eines festen 
Termins ist damit unmittelbar nach Ver-
tragsschluss bindend und verpflichtend 
zur Abnahme und Bezahlung. 

§ 4 Kündigung 

(1) Der Teilnehmer kann die Teilnahme 
bis zum Beginn des Kurses in der 
Buchungsübersicht stornieren. Eine 
Abmeldung (fünf Tage oder weni-
ger) vor Kursbeginn hat eine Stor-
nogebühr in Höhe von EUR 15,00 
zur Folge. Eine Erstattung der Kurs-
gebühr ab dem ersten Veranstal-
tungstag ist ausgeschlossen. Dem 
Teilnehmer bleibt der Nachweis, 
dass dem SVE ein Aufwand nicht 
oder nur in geringerer Höhe ent-
standen ist. 

(2) Erfolgt die Abmeldung wegen 
Krankheit oder einer Verletzung 
durch Nachweis eines ärztlichen At-
testes, erstattet der SVE die antei-
lige Kursgebühr. 
 

§ 5 Verhaltensregeln 

(1) Die Hausordnung des Schwimmba-
des ist zwingend einzuhalten. Kei-
nen Zutritt haben Personen mit 
Hausverbot, Personen, deren Auf-
treten bedenklich erscheint (z.B. 
stark alkoholisierte Personen), Per-
sonen mit ansteckenden Krankhei-
ten sowie Tiere. 

(2) Der Teilnehmer ist verpflichtet, den 
Anweisungen des Kursleiters Folge 
zu leisten. Bei wiederholten oder 
groben Verstößen gegen diese An-
weisungen, kann ein Ausschluss 
vom Kurs erfolgen. Eine Erstattung 
der Kursgebühr erfolgt in diesem 
Fall nicht. 

(3) Insbesondere hat der Teilnehmer 
dafür Sorge zu tragen, dass die Um-
kleidekabinen sauber hinterlassen 

werden und mit der Anlage insge-
samt pfleglich umgegangen wird. 

§ 6 Haftung 

(1) Die Haftung des SVE, auch für de-
ren gesetzliche Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen, ist auf Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
Für selbstverschuldete Unfälle haf-
tet der SVE nicht. 

(2) Die unter § 6 (1) genannte Haf-
tungsbeschränkung gilt nicht für die 
Haftung für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, wenn diese auf ei-
ner fahrlässigen Pflichtverletzung 
des SVE oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des SVE beruhen; 
 
bei fahrlässiger Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten durch den 
SVE einschließlich deren gesetzli-
cher Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen; in diesem Fall beschränkt sich 
der Schadensersatz auf die typi-
scherweise vorhersehbaren Schä-
den. 
 

(3) Für abhanden gekommene oder 
verlorene Gegenstände, Geld und 
Wertsachen wird keine Haftung 
durch den SVE übernommen. 

(4) Ist der Teilnehmer nicht volljährig, 
erklärt sein Erziehungsberechtigter 
sich damit einverstanden, dass der 
Teilnehmer bei kleinen Verletzun-
gen durch den Kursleiter versorgt 
wird. Gemeint sind insbesondere 
kleine Wunden, die mit Desinfektion 
und Wund- oder Brandsalbe erst-
versorgt werden. 

(5) Sollte einem Teilnehmer aufgrund 
von behördlich bzw. gesetzlich er-
lassenen Zugangsbeschränkungen 
(z.B. pandemie-bedingte 2G- oder 
3G-Regelung) die Teilnahme an der 
SVE Schwimmschule nicht möglich 
sein, ist der SVE nicht zur Rücker-
stattung verpflichtet, wenn dem Teil-
nehmer die Erfüllung der Zugangs-
voraussetzungen – ggf. durch 
frühere Maßnahmen – möglich ge-
wesen wäre. 



§ 7 Datenschutzbestimmung 

Alle Daten werden unter Beachtung der je-
weils gültigen gesetzlichen Regelungen, 
insbesondere der aktuellen Datenschutz-
bestimmungen gespeichert und verarbei-
tet. Aktuelle Informationen zum Daten-
schutz können Sie der Internetseite des 
Vereins unter https://sve-hamburg.de/da-
tenschutz/ entnehmen. 
 

§ 8 Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Klauseln der AAB ganz 
oder teilweise unwirksam, nicht durchführ-
bar oder unvollständig sein, berührt dies 
nicht die Wirksamkeit des Vertrages im Üb-
rigen. 

 

(Stand: 20. Januar 2026) 
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